
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTAUSCHSEITEN 
 

zu Punkt 21 des 45. Ministerrates 
 
 

(Gesetz, Seite 30, 42, 104, 113 und 265) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berechnung des geschätzten Auftragswertes bei Innovationspartnerschaften 
§ 18. Der geschätzte Auftragswert einer Innovationspartnerschaft ist der geschätzte Gesamtwert der 

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten während sämtlicher Phasen der geplanten Innovationspartnerschaft 
sowie der im Rahmen der Innovationspartnerschaft zu entwickelnden und in weiterer Folge zu beschaffenden 
Waren, Dienst- oder Bauleistungen. 

Änderung der Schwellen- oder Loswerte 
§ 19. (1) Der Bundeskanzler kann durch Verordnung anstelle der in den §§ 12 Abs. 1 und 2, 14 Abs. 3, 15 

Abs. 4 und 5, 16 Abs. 5 und 6, 43, 44, 46 Abs. 2, 47 Abs. 2 sowie 151 Abs. 5 festgesetzten Schwellen- oder 
Loswerte, soweit dies aufgrund von völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs oder von unionsrechtlichen 
Vorschriften erforderlich bzw. zulässig bzw. im Interesse einer einheitlichen oder wirtschaftlicheren 
Vorgangsweise bei der Vergabe von Aufträgen zweckmäßig ist, andere Schwellen- oder Loswerte festsetzen. 

(2) Sofern die in § 12 Abs. 1 und 2 festgesetzten Schwellenwerte an die von der Kommission gemäß dem 
Verfahren des Art. 6 der Richtlinie 2014/24/EU geänderten Schwellenwerte angeglichen werden sollen, hat der 
Bundeskanzler die neu festgesetzten Schwellenwerte im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

5. Abschnitt 
Grundsätze des Vergabeverfahrens und allgemeine Bestimmungen 

Grundsätze des Vergabeverfahrens 
§ 20. (1) Vergabeverfahren sind nach einem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Verfahren, unter 

Beachtung der unionsrechtlichen Grundsätze wie insbesondere der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter, 
der Nichtdiskriminierung, der Verhältnismäßigkeit, der Transparenz sowie des freien und lauteren Wettbewerbes 
und unter Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit durchzuführen. Die Vergabe hat an befugte, 
leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmer zu angemessenen Preisen zu erfolgen. 

(2) Die völkerrechtlich zulässige unterschiedliche Behandlung von Bewerbern und Bietern aus Gründen 
ihrer Staatsangehörigkeit oder des Warenursprunges bleibt von Abs. 1 unberührt. 

(3) Bei der Durchführung von Vergabeverfahren ist eine gebietsmäßige Beschränkung des 
Teilnehmerkreises oder eine Beschränkung der Teilnahme auf einzelne Berufsstände, obwohl auch andere 
Unternehmer die Berechtigung zur Erbringung der Leistung besitzen, unzulässig. 

(4) Verfahren zur Vergabe von Aufträgen und Realisierungswettbewerbe sind nur dann durchzuführen, 
wenn die Absicht besteht, die Leistung auch tatsächlich zu vergeben. Der öffentliche Auftraggeber ist jedoch 
nicht verpflichtet, ein Vergabeverfahren durch Zuschlag zu beenden. 

(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht zu nehmen. Dies kann 
insbesondere durch die Berücksichtigung ökologischer Aspekte (wie etwa Energieeffizienz, Materialeffizienz, 
Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz) oder des Tierschutzes bei der Beschreibung der Leistung, bei 
der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien oder durch 
die Festlegung von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen. 

(6) Im Vergabeverfahren kann auf die Beschäftigung von Frauen, von Personen im Ausbildungsverhältnis, 
von Langzeitarbeitslosen, von Menschen mit Behinderung und älteren Arbeitnehmern sowie auf Maßnahmen zur 
Umsetzung sonstiger sozialpolitischer Belange Bedacht genommen werden. Dies kann insbesondere durch die 
Berücksichtigung derartiger Aspekte bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien oder durch die Festlegung von Bedingungen 
im Leistungsvertrag erfolgen. 

(7) Im Vergabeverfahren kann auf innovative Aspekte Bedacht genommen werden. Dies kann insbesondere 
durch deren Berücksichtigung bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien erfolgen. 

(8) Die Konzeption und Durchführung eines Vergabeverfahrens soll nach Möglichkeit so erfolgen, dass 
kleine und mittlere Unternehmen am Vergabeverfahren teilnehmen können. 
(9) Die Konzeption oder Durchführung eines Vergabeverfahrens darf nicht den Zweck verfolgen, das 

Vergabeverfahren vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes auszunehmen, die Anwendung der 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen oder den Wettbewerb künstlich einzuschränken. Eine 

künstliche Einschränkung des Wettbewerbes liegt jedenfalls dann vor, wenn durch die Konzeption  

 2. die Informationen über die Spezifikationen für die elektronische Übermittlung der Angebote, 
Wettbewerbsarbeiten und Teilnahmeanträge, einschließlich Informationen über Verschlüsselung und 
Zeitstempel, müssen dem Unternehmer zugänglich sein. 



(12) Bei Übermittlung von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen, Teilnahmeanträgen, Angeboten, 
Wettbewerbsarbeiten sowie Auftragsbestätigungen sind diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, 
einem qualifizierten elektronischen Siegel oder einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 des E-Government-
Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, zu versehen bzw. hat die Übermittlung so zu erfolgen, dass die 
Vollständigkeit, Echtheit und Unverfälschtheit der Datensätze mit einer Qualität gewährleistet ist, die mit der 
Qualität einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. eines qualifizierten elektronischen Siegels vergleichbar 
ist. 

(13) Der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und die 
Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Vergabeverfahren dient, für den 
jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung jeweils eine 
bestimmte elektronische Kommunikationsplattform festlegen, welche die öffentlichen Auftraggeber im 
jeweiligen Vollziehungsbereich bei der elektronischen Kommunikation zu nutzen haben. In dieser Verordnung 
sind nähere Festlegungen hinsichtlich des Umfanges der Verpflichtung zur Nutzung einschließlich einer 
etwaigen Verpflichtung, auch die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen gemäß § 89 auf der 
Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen, zu treffen sowie nähere Modalitäten zur Nutzung 
vorzuschreiben. Der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und die 
Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Vergabeverfahren dient, für den 
jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung technische 
Anforderungen zur Sicherstellung des Datenaustausches zwischen elektronischen Kommunikationsplattformen 
festlegen. 

Dokumentationspflichten 
§ 49. (1) Der öffentliche Auftraggeber hat alle wesentlichen Entscheidungen und Vorgänge im 

Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren so ausreichend zu dokumentieren, dass sie nachvollzogen werden 
können. Ferner ist jede Mitwirkung von Dritten an der Vorbereitung einer Ausschreibung zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist für mindestens drei Jahre ab Zuschlagserteilung aufzubewahren. 

(2) Sofern Dokumente ausschließlich in elektronischer Form erstellt bzw. übermittelt werden, sind sie in 
jener Form und mit jenem Inhalt, die oder den sie zum Zeitpunkt des Verfassens durch den öffentlichen 
Auftraggeber oder des Absendens vom bzw. des Einlangens beim öffentlichen Auftraggeber aufweisen, so zu 
kennzeichnen und zu speichern, dass ein nachträgliches Verändern des Inhaltes sowie des Zeitpunktes des 
Verfassens, des Absendens vom bzw. des Einlangens beim öffentlichen Auftraggeber feststellbar ist (Integrität 
der Daten). 

2. Abschnitt 
Bekanntmachungen 

1. Unterabschnitt 
Allgemeine Bestimmungen über Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe von Leistungen 
§ 50. (1) Bekannt zu machen sind: 

 1. die beabsichtigte Vergabe eines Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrages im offenen Verfahren, im 
nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung, im Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung, im Rahmen eines wettbewerblichen Dialoges oder einer Innovationspartnerschaft; 

 2. die beabsichtigte Vergabe eines besonderen Dienstleistungsauftrages in einem Verfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung; 

 3. der beabsichtigte Abschluss einer Rahmenvereinbarung, sofern nicht von der Möglichkeit der 
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung zum Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung Gebrauch gemacht wird; 

 4. die beabsichtigte Durchführung eines offenen oder nicht offenen Wettbewerbes; 
 5. die beabsichtigte Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems und jede Änderung der 

Gültigkeitsdauer eines dynamischen Beschaffungssystems, bei Bekanntmachungen in Österreich auch 
die Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems. 

 

 

 



6. Abschnitt 
Grundsätze des Vergabeverfahrens und allgemeine Bestimmungen 

Grundsätze des Vergabeverfahrens 
§ 193. (1) Vergabeverfahren sind nach einem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Verfahren, unter 

Beachtung der unionsrechtlichen Grundsätze wie insbesondere der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter, 
der Nichtdiskriminierung, der Verhältnismäßigkeit, der Transparenz sowie des freien und lauteren Wettbewerbes 
und unter Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit durchzuführen. Die Vergabe hat an geeignete 
Unternehmer zu angemessenen Preisen zu erfolgen. 

(2) Die völkerrechtlich zulässige unterschiedliche Behandlung von Bewerbern und Bietern aus Gründen 
ihrer Staatsangehörigkeit oder des Warenursprunges bleibt von Abs. 1 unberührt. 

(3) Bei der Durchführung von Vergabeverfahren ist eine gebietsmäßige Beschränkung des 
Teilnehmerkreises oder eine Beschränkung der Teilnahme auf einzelne Berufsstände, obwohl auch andere 
Unternehmer die Berechtigung zur Erbringung der Leistung besitzen, unzulässig. 

(4) Verfahren zur Vergabe von Aufträgen und Realisierungswettbewerbe sind nur dann durchzuführen, 
wenn die Absicht besteht, die Leistung auch tatsächlich zu vergeben. Der Sektorenauftraggeber ist jedoch nicht 
verpflichtet, ein Vergabeverfahren durch Zuschlag zu beenden. 

(5) Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht zu nehmen. Dies kann 
insbesondere durch die Berücksichtigung ökologischer Aspekte (wie etwa Energieeffizienz, Materialeffizienz, 
Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz) oder des Tierschutzes bei der Beschreibung der Leistung, bei 
der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien oder durch 
die Festlegung von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen. 

(6) Im Vergabeverfahren kann auf die Beschäftigung von Frauen, von Personen im Ausbildungsverhältnis, 
von Langzeitarbeitslosen, von Menschen mit Behinderung und älteren Arbeitnehmern sowie auf Maßnahmen zur 
Umsetzung sonstiger sozialpolitischer Belange Bedacht genommen werden. Dies kann insbesondere durch die 
Berücksichtigung derartiger Aspekte bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen, durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien oder durch die Festlegung von Bedingungen 
im Leistungsvertrag erfolgen. 

(7) Im Vergabeverfahren kann auf innovative Aspekte Bedacht genommen werden. Dies kann insbesondere 
durch deren Berücksichtigung bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen 
Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien erfolgen. 

(8) Die Konzeption und Durchführung eines Vergabeverfahrens soll nach Möglichkeit so erfolgen, dass 
kleine und mittlere Unternehmen am Vergabeverfahren teilnehmen können. 

(9) Die Konzeption oder Durchführung eines Vergabeverfahrens darf nicht den Zweck verfolgen, das 
Vergabeverfahren vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes auszunehmen, die Anwendung der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu umgehen oder den Wettbewerb künstlich einzuschränken. Eine 
künstliche Einschränkung des Wettbewerbes liegt jedenfalls dann vor, wenn durch die Konzeption oder 
Durchführung des Vergabeverfahrens bestimmte Unternehmer auf unzulässige Weise bevorzugt oder 
benachteiligt werden. 

Allgemeine Bestimmungen über Bewerber und Bieter 
§ 194. (1) Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in 

der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung 
betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, haben ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst 
umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. 
(2) Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften können Angebote oder Teilnahmeanträge einreichen, 
sofern nicht in der Ausschreibung aus sachlichen Gründen die Teilnahme oder die Bildung von Arbeits- oder 
Bietergemeinschaften für unzulässig erklärt wurde. Der Sektorenauftraggeber kann ferner in der Ausschreibung 
aus sachlichen Gründen eine allfällige Beschränkung der Mitgliederanzahl oder der Zusammensetzung von 
Arbeits- oder Bietergemeinschaften vorsehen. Der Sektorenauftraggeber darf Arbeits- oder 
Bietergemeinschaften nicht verpflichten, zwecks Einreichens eines Angebotes oder eines Teilnahmeantrages 
eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Der Sektorenauftraggeber kann jedoch von einer Arbeits- oder 
Bietergemeinschaft verlangen, dass sie eine bestimmte Rechtsform annimmt, wenn ihr der Zuschlag erteilt 
worden ist, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages erforderlich ist. 
Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften sind als solche parteifähig zur Geltendmachung der ihnen 
durch dieses Bundesgesetz eingeräumten Rechte. Im Auftragsfall schulden  
 
 
 
 
 



Vorrichtungen, die für den Unternehmer allgemein verfügbar sind oder diesem gemäß Abs. 10 bereitgestellt 
werden können, nicht angemessen gewährleistet werden kann. 

Die Gründe für die Verwendung anderer Kommunikationsmittel sind im Vergabevermerk anzugeben. 
(7) Die Kommunikation kann mündlich erfolgen, soweit diese keine wesentlichen Bestandteile des 

Vergabeverfahrens betrifft und ihr Inhalt ausreichend dokumentiert wird. Als wesentliche Bestandteile gelten 
jedenfalls die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen, der Teilnahmeantrag, die Interessensbestätigung, 
das Angebot und die Wettbewerbsarbeit. 

(8) Sofern bei fristgebundenen Kommunikationen der vom Sektorenauftraggeber für die Durchführung des 
Vergabeverfahrens verwendete Server bis zum Zeitpunkt des Ablaufes der jeweiligen Frist nicht durchgehend 
empfangsbereit ist, hat der Sektorenauftraggeber die betreffende Frist erforderlichenfalls entsprechend zu 
verlängern. Jedenfalls ist allen Bewerbern oder Bietern eine Verlängerung der Teilnahmeantrags- oder 
Angebotsfrist mitzuteilen. Ist dies nicht möglich, so ist die Verlängerung in geeigneter Form bekannt zu machen. 

(9) Der Sektorenauftraggeber hat bei der gesamten elektronischen Kommunikation sicherzustellen, dass die 
Integrität der Daten in seinem elektronischen Verfügungsbereich gewährleistet ist. 

(10) Der Sektorenauftraggeber kann die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen vorschreiben, 
die nicht allgemein verfügbar sind, sofern er dem Unternehmer einen alternativen Zugang anbietet. Ein solcher 
liegt jedenfalls vor, wenn der Sektorenauftraggeber 
 1. ab dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung oder dem Tag der Absendung der Aufforderung 

zur Interessensbestätigung einen kostenlosen, direkten, uneingeschränkten und vollständigen 
elektronischen Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen anbietet, oder 

 2. gewährleistet, dass ein Unternehmer, der aus von ihm nicht zu verantwortenden Gründen keinen Zugang 
zu den Instrumenten und Vorrichtungen und keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu besorgen, 
Zugang zum Vergabeverfahren mittels provisorischer, unentgeltlicher und online verfügbarer Token 
erhält, oder 

 3. einen alternativen Kanal für die elektronische Kommunikation unterstützt oder anbietet. 
Die Bekanntmachung oder die Aufforderung zur Interessensbestätigung muss die Internet-Adresse, über die die 
Instrumente und Vorrichtungen gemäß Z 1 zugänglich sind, angeben. 

(11) Für die Instrumente und Vorrichtungen zur elektronischen Übermittlung und den Empfang von 
Angeboten, Wettbewerbsarbeiten und Teilnahmeanträgen gilt: 
 1. die Instrumente und Vorrichtungen müssen den Anforderungen des Anhanges V entsprechen und 
 2. die Informationen über die Spezifikationen für die elektronische Übermittlung der Angebote, 

Wettbewerbsarbeiten und Teilnahmeanträge, einschließlich Informationen über Verschlüsselung und 
Zeitstempel, müssen dem Unternehmer zugänglich sein. 

(12) Bei Übermittlung von Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen, Teilnahmeanträgen, Angeboten, 
Wettbewerbsarbeiten sowie Auftragsbestätigungen sind diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, 
einem qualifizierten elektronischen Siegel oder einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 E-GovG zu versehen bzw. 
hat die Übermittlung so zu erfolgen, dass die Vollständigkeit, Echtheit und Unverfälschtheit der Datensätze mit 
einer Qualität gewährleistet ist, die mit der Qualität einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. eines 
qualifizierten elektronischen Siegels vergleichbar ist. 

(13) Der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und die 
Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Vergabeverfahren dient, für den 
jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung jeweils eine 
bestimmte elektronische Kommunikationsplattform festlegen, welche die Sektorenauftraggeber im jeweiligen 
Vollziehungsbereich bei der elektronischen Kommunikation zu nutzen haben. In dieser Verordnung sind nähere 
Festlegungen hinsichtlich des Umfanges der Verpflichtung zur Nutzung einschließlich einer etwaigen 
Verpflichtung, auch die Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen gemäß § 260 auf der 
Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen, zu treffen sowie nähere Modalitäten zur Nutzung 
vorzuschreiben. Der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und die 
Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Vergabeverfahren dient, für den 
jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung technische 
Anforderungen zur Sicherstellung des Datenaustausches zwischen elektronischen Kommunikationsplattformen 
festlegen. 
 
 
 
 



Vollständigkeit, Echtheit und Unverfälschtheit der Datensätze mit einer Qualität gewährleistet ist, die mit 
der Qualität einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw. eines qualifizierten elektronischen Siegels 
vergleichbar ist. 

(7) Der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und die Landesregierungen 
können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Konzessionsvergabeverfahren dient, für den jeweiligen 
Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch Verordnung jeweils eine bestimmte 
elektronische Kommunikationsplattform festlegen, welche die öffentlichen Auftraggeber und öffentlichen 
Sektorenauftraggeber im jeweiligen Vollziehungsbereich bei der elektronischen Kommunikation zu nutzen 
haben. In dieser Verordnung sind nähere Festlegungen hinsichtlich des Umfanges der Verpflichtung zur Nutzung 
einschließlich einer etwaigen Verpflichtung, auch die Konzessionsunterlagen gemäß § 53 auf der 
Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen, zu treffen sowie nähere Modalitäten zur Nutzung 
vorzuschreiben. Der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und die 
Landesregierungen können, sofern dies einer homogeneren Abwicklung von Konzessionsvergabeverfahren 
dient, für den jeweiligen Vollziehungsbereich bzw. Teile des jeweiligen Vollziehungsbereiches durch 
Verordnung technische Anforderungen zur Sicherstellung des Datenaustausches zwischen elektronischen 
Kommunikationsplattformen festlegen. 

Dokumentationspflichten 
§ 27. Der Auftraggeber hat alle wesentlichen Entscheidungen und Vorgänge im Zusammenhang mit einem 

Konzessionsvergabeverfahren so ausreichend zu dokumentieren, dass sie nachvollzogen werden können; 
insbesondere sind auch der Ablauf und alle Phasen des Konzessionsvergabeverfahrens zu dokumentieren. Ferner 
ist jede Mitwirkung von Dritten an der Vorbereitung einer Ausschreibung zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist für mindestens fünf Jahre ab Zuschlagserteilung aufzubewahren. 

4. Abschnitt 
Bekanntmachungen 

1. Unterabschnitt 
Allgemeine Bestimmungen über Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der beabsichtigten Vergabe von Konzessionen 
§ 28. (1) Bekannt zu machen sind die beabsichtigte Vergabe eines Konzessionsvertrages und die 

beabsichtigte Vergabe eines besonderen Dienstleistungskonzessionsvertrages in einem Verfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung. 

(2) In der Bekanntmachung ist auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die 
Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß § 15 Abs. 1 
ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Der Auftraggeber hat in der Bekanntmachung anzugeben, welcher Nachweis oder welche Nachweise für 
die Befugnis, die berufliche Zuverlässigkeit, die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die 
technische Leistungsfähigkeit vorzulegen oder auf Aufforderung durch den Auftraggeber nachzureichen sind. 

Berichtigung einer Bekanntmachung 
§ 29. Ist eine Berichtigung einer Bekanntmachung erforderlich, so ist diese ebenso bekannt zu machen wie 

die ursprüngliche Bekanntmachung. 
Veröffentlichung und Standardisierung von Meta- bzw. Kerndaten 

§ 30. (1) Der Bundeskanzler kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung nähere Festlegungen hinsichtlich der Standardisierung des Kerndatenformates insbesondere in 
Bezug auf Darstellung, Struktur und Form der Kerndaten gemäß Anhang VII sowie hinsichtlich der Befüllung 
der Metadatenfelder erlassen. 

(2) Das Unternehmensserviceportal hat Informationen gemäß Anhang VII in einer für natürliche Personen 
les- und suchbaren Weise anzubieten, wobei insbesondere die Suche nach einzelnen Kerndatenfeldern und nach 
einer Kombination derselben möglich sein muss. Dieser Dienst ist vom Unternehmensserviceportal im Internet 
kostenlos, direkt, uneingeschränkt und vollständig sowie grundsätzlich jederzeit zur Verfügung zu stellen. Das 
Unternehmensserviceportal hat die Informationen gemäß Anhang VII mindestens einmal täglich aktualisiert 
anzubieten und die Zeitpunkte der Aktualisierungen auf der Internet-Adresse des Dienstes gemäß dem zweiten 
Satz bekannt zu machen. 



 


